
 

 

 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 18. November 2025 
20. Wahlperiode 

Unterrichtung 20/299 

der Landesregierung 
 
Vorbereitung einer Novellierung des Staatsvertrages über den 
Norddeutschen Rundfunk (NDR-Staatsvertrag)  

Die Landesregierung unterrichtet den Schleswig-Holsteinischen Landtag unter Hin
weis auf Artikel 28 Abs.1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in Verbin
dung mit § 3 Abs. 1 Parlamentsinformationsgesetz (PIG).  

Federführend ist der Ministerpräsident. 

Zuständiger Ausschuss: Innen- und Rechtsausschuss 





Schleswig-Holstein 
Der echte Norden echtdigital 

Vernetzt mit der Zukunft Schleswig-Holstein 
Der Chef der Staatskanzlei 

Der Chef der Staatskanzlei I Postfach 7122 I 24171 Kiel

Präsidentin des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Frau Kristina Herbst; MdL 
24105 Kiel 

Minister 

14. November 2025

Vorbereitung einer Novellierung des Staatsvertrages über den Norddeutschen 
Rundfunk {NDR-Staatsvertrag) 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

unter Beachtung des Art. 28 Abs. 1 der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in 
Verbindung mit§ 3 Abs. 1 Parlamentsinformationsgesetz (PIG) möchte ich darüber 
unterrichten, dass die Länder Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein beabsichtigen, den NDR-Staatsvertrag zu novellieren. 

Wesentliche Eckpunkte der Novellierung sollen insbesondere sein: 

Anpassungen an die Regelungen des 7 Medienänderungsstaatsvertrages 
{Reformstaatsvertrag): 

• Regelungstechnische Abbildung der Reduktion der Anzahl der NDR­
Hörfunkprogramme von derzeit elf auf insgesamt acht terrestrisch verbreitete
Programme (UKW und DAB+), analog zum Entwurf des Reformstaatsvertrages
(dort: § 29 Absatz 2 MStV).

• Angleichung an die Vorgaben des Reformstaatsvertrages (dort: § 30d Absatz 2
MStV) zur Stärkung von Kooperationen zwischen dem ÖRR und privaten
Veranstaltern, durch eine Ausweitung/Schärfung der bisherigen Regelung zu
den Kooperationsmöglichkeiten.

• Abbildung des Zustimmungserfordernisses zu der im Reformstaatsvertrag (dort:
in § 31 h Absatz 3 MStV) vorgesehenen Pflicht der Anstalten zur Festlegung eines
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